
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

der "Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken" 

Hinterlegt bei der Geschaftsstelle des Landgerichts Haarlem 
am 15. Dezember 1992 



ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

ARTIKEL 1 - ANWENDBARKEIT 

	

1.1 	Fur alle Angebote des Verkaufers, Vetrage mit dem Verkäufer und Lieferun- 
gen durch den Verkäufer gelten ausschlief3lich these Aligemeinen Bedingun-
gen. 

	

1.2 	Der Käufer kann sich nur auf abweichende und/oder erganzende Bedingungen 
berufen, sofern und inwieweit der Verkäufer these schriftlich akzeptiert hat. In 
diesem Fall gilt die Abweichung von diesen Aligemeinen Bedingungen ledig-
lich für die betreffende Transaktion. 

	

1.3 	Die Anwendbarkeit der Einkaufsbedingungen des Käufers ist ausdrucklich 
ausgeschlossen. Diese Einkaufsbedingungen sind für den Verkäufer zu keiner 
Zeit verbindlich, sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart worden ist. 

	

1.4 	Der Kbufer, mit dem ein Vertrag unter den vorliegenden Ailgemeinen Bedin- 
gungen geschlossen wurde, akzeptiert die GUltigkeit dieser Aligemeinen 
Bedingungen für spatere Vertrbge zwischen ihm und dem Verkbufer. 

ARTIKEL 2 - ANGEBOTE UND VERTRAGE 

	

2.1 	Alle Angebote des Verkäufers sind unverbindlich, sofern nichts Gegenteiliges 
schriftlich vereinbart worden ist. 

	

2.2 	Auftrage, Bestellungen und Annahmen von Angeboten durch den Käufer gel- 
ten als Angebot an den Verkäufer und sind unwiderruflich. 

	

2.3 	Der Verkäufer ist nur gebunden, nachdem und in dem Map, in dem er einen 
Auftrag des Kaufers schriftlich akzeptiert hat oder er mit der Ausführung des 
Auftrages begonnen hat. 

	

2.4 	Auftrage und Bestellungen des Käufers über die Lieferung von Papier oder 
Karton/Pappe, entweder herzustellen oder ab Lager, müssen zu folgenden 
Punkten deutliche und vollstandige Angaben enthalten: 

a. Verweisung auf eine eventuelle Offerte (Briefwechsel, Besuch, Ubersendung 
von Preislisten etc.); 

b. Menge; 

c. Qualitat mit Bezug auf Sorte, Marke oder Ubergebenes Muster bzw. eine ande-
re notwendige Angabe, wie z.B. Laufrichtung oder Maschinenrichtung des 
Papiers oder des Kartons/der Pappe; 



d. Fur Rollen: 	- Rollenbreite 
- Rollendurchmesser 
- Innendurchmesser von Spindel/Hülse 
- Grammgewicht (gIm 2) oder Dicke (in Mikron); 

Für Formate: - Abmessungen 
- Laufrichtung, wenn von Bedeutung; 
- Grammgewicht (g/m 2) oder Dicke (in Mikron); 

e. Ausstattung und Verpackung; 

f. Lieferzeit, Bestiuimungsort und Versandart; und 

g. Preisvereinbarung. 

h. Bezahiung 

2.5 	Wenn der Kaufer die von ihm besteilten Güter nicht näher spezifiziert hat 
durch Angabe von Menge, Qualitat, Map, Gewicht, Form, Aussehen oder 
Umfang wie unter 2.4 beschrieben, trägt der Käufer das Risiko der verkehrten 
Lieferung. 

ARTIKEL 3 - FORMAT UND LAUFRICHTUNG 

3.1 	Format 
Das Format von Papier oder Karton/Pappe wird durch die zwei Abmessungen 
- Lange und Breite - bestimmt, wobei das kleinste Map zuerst genannt wird. 
Hr Faltschachtelkarton und Volipappe gilt jedoch, dap bei langlaufendem 
Karton/langlaufender Pappe das kleinste Map und bei breitlaufendem Kar-
ton/breitlaufender Pappe das grofte Map zuerst genannt wird. 

3.2 	Laufrichtung 
Mit Laufrichtung oder Maschinenrichtung von Papier oder Karton/Pappe wird 
die Richtung gemeint, die der Richtung des Papierstoffstromes auf der Papier-
maschine entspricht. Die Querrrichtung ist die Richtung des Papiers oder der 
Pappe quer zur Laufrichtung. 
Wenn eine bestimmte Laufrichtung verlangt wird, ist these sowohl im Auftrag 
als in der Auftragsbestatigung anzugeben. Die Laufrichtung ist deutlich sicht-
bar auf den Riesen, Bündeln und Paletten anzugeben. 

ARTIKEL 4 - LIEFERUNG UND LIEFERZEIT 

4.1 	Alle Lieferungen linden ab Fabrik start, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart 
wurde. 

4.2 	Falls der Verkaufer Verpackung, Beladung, Transport, Entladung, Versiche- 
rung und eventuelle andere Dienste ohne schriftliche Preisvereinbarung Uber- 
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nommen hat, ist er berechtigt, dem Käufer die realen Kosten und/oder die 
beim Verkäufer ublichen Tarife in Rechnung zu stellen. 

4.3 	Die Lieferfrist beginnt am Tag der Auftragsbestätigung durch den Verkäufer 
oder mit Beginn der AuftragsausfUhrung. 

4.4 	AlIe vom Verkäufer genannten Lieferfristen gelten nur als annähernde Fristen. 
Uberschreitung dieser Fristen gewahrt dem Käufer keinen Anspruch auf 
erganzenden oder ersetzenden Schadenersatz oder auf Nichterfullung irgen-
deiner aus dem Vertrag hervorgehenden Verpflichtung. Der Käufer ist eben-
sowenig berechtigt, den Vertrag zu kundigen oder aufzulosen, es sei denn, der 
Verkäufer hat die zu liefemden Guter nicht innerhaib einer vom Käufer nach 
oben genannter Fristuberschreitung zu bestimmenden, angemessenen Frist 
geliefert. 

4.5 	Die vom Verkäufer gelieferten OUter gelten im Falle einer Lieferung ab Fabrik 
als geliefert, sobald sie für den Transport zum Käufer oder zugunsten des 
Käufers die Fabrik oder das Lager des Verkäufers oder von ihm eingeschalte-
ter Dritter verlassen haben und, im Falle von Franko-Lieferungen, zu dem 
Zeitpunkt, an dem sie bei der von dem Käufer angegebenen Adresse ankom-
men. 

4.6 	Der Käufer muj3 die GUter abnehmen, sobald sie ihm vom Verkäufer angebo- 
ten werden. Wenn der Käufer dies unterlal3t, kann der Verkäufer die GUter auf 
Kosten und Risiko des Käufers lagern. Der Verkäufer kann auf3erdem die 
Bezahiung fordern, so als ob die Lieferung stattgefunden hätte. 

4.7 	Falls der Käufer die gelieferten Guter, die den vereinbarten Anforderungen 
entsprechen, nicht akzeptiert, hat der Verkäufer das Recht, nach Ablauf einer 
Frist von zwei Wochen, den Vertrag mittels einer schriftlichen Erkiarung auf-
zulUsen, wobei der Kaufer dann verpflichtet ist, den dem Verkäufer entstande-
nen Schaden zu vergüten. 

4.8 	Die Bestimmungen von "Incoterms", die zum Zeitpunkt des Vertragsabsch- 
lusses zwischen Käufer und Verkaufer gUltig sind, gelten, sofem sie nicht von 
den Aligemeinen Bedingungen abweichen. 

ARTIKEL 5 - GEFAHREN- UND EIGENTUMSUBERGANG 

5.1 	Der Käufer tragt das Risiko für die zu liefernden GUter von dem Zeitpunkt an, 
an dem sie die Fabrik, das Depot oder Lager des Verkaufers verlassen. 

5.2 	Die vom Verkaufer gelieferten und zu liefernden GUter bleiben sein Eigentum 
bis zum Zeitpunkt der volistUndigen Begleichung der Summe, die der Ver-
kAufer aufgrund dieses Vertrages oder irgendeines anderen Liefervertrages 
vom Käufer zu fordem hat; Schaden, Kosten und Zinsen inbegriffen. 



	

5.3 	Es ist dem Käufer gestattet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Guter irn 
Rahrnen seiner normalen Geschäftsführung zu bearbeiten und/oder zu verkau-
fen. Der Khufer 1st verpflichtet, these sich unter Eigentumsvorbehalt in seinern 
Besitz befindlichen Güter auf eigene Rechnung gegen Verlust, Beschadigung, 
Brand und Diebstahi versichern zu lassen. Sofern Dritte these sich unter 
Eigentumsvorbehalt beim Verkäufer befindlichen Guter pfiinden, ist der Käuf-
er verpflichtet, den Verkäufer davon unverzUglich in Kenntnis zu setzen. 

ARTIKEL 6 - NICHT ANZURECHNENDES UNVERMOGEN 
(HOHERE GE WALT) 

	

6.1 	Es handelt sich urn höhere Gewalt, wean die Vertragsausführung vollig oder 
teilweise, zeitlich begrenzt oder unbegrenzt, durch Umstände gegen den Wil-
len der Parteien verhindert wird; dazu gehoren Kriegsgefahr, Brand, Streik, 
Betriebsbesetzung, Ausschlul3, Blockade, Aufruhr, Krawalle, Behinderung 
von Transporten und andere Transportstörungen, Irn- und Exportverbote, 
Unfälle, Naturkatastrophen, Wetterbedingungen, Storungen der Energievers-
orgung, Betriebsstorungen, erheblicher Krankheitsausfall, verzogerte Lief- 
erung von rechtzeitig besteilten Roh- und Hilfsstoffen oder Zubehor. 
Irn Falle hdherer Gewalt werden die Verpflichtungen der Parteien ausgesetzt. 

	

6.2 	Der Kaufer und der Verkaufer sind verpffichtet, einander gegenseitig unver- 
züglich schriftlich über ihre Situation der hoheren Gewalt zu informieren. 
Sofern nicht innerhalb von zwei Wochen nach Entstehen der hoheren Gewalt 
doch noch geliefert werden kann (vollständig oder teilweise) haben beide Par-
teien das Recht, den Vertrag für den nicht ausgeführten Teil mittels einer 
schriftlichen Erklarung aufzulosen, ohne gegenseitig zu irgendeinem Schade-
nersatz verpflichtet zu sein. 

	

6.3 	Für Vertrage, bei denen Teillieferungen vereinbart wurden, gilt, im Falle einer 
vorUbergehenden höheren Gewalt, dap die irn vorherigen Absatz genannte 
Auflosung sich nur auf die von der höheren Gewalt betroffene Teillieferung 
und nicht auf zukUnftige Lieferungen bezieht. 

	

6.4 	Wenn der Verkäufer im Falle standiger bzw. vortibergehender höherer Gewalt 
einen Teil des Auftrages ausgefuhrt hat, ist der Kaufer verpflichtet, den aus-
gefuhrten Teil zu den vereinbarten Bedingungen abzunehmen. 

	

6.5 	Wenn zwischen den Parteien vereinbart worden ist, dap der Verkhufer für den 
Transport sorgt und der Verkäufer sich vortibergehend oder standig in einer 
Situation der hdheren Gewalt befindet, die es ihm unmoglich rnacht, die Güter 
zu transportieren, werden die Güter auf Rechnung und Gefahr des Kaufers 
vorn Verkaufer gelagert und dern Kaufer zur Verftigung gesteilt. Der Ver-
käufer mul3  den Kaufer unverztiglich über die entstandene Situation inforrnie-
ren. 



ARTIKEL 7 - GEWICHTSFAKTURIERUNG 

7.1 	Papier und Karton/Pappe* in Rollen und in Bogen 

a. In Rollen: 
Alle Rollen werden je Bruttogewicht (gewogenes Gewicht) fakturiert; dazu 
gehoren Papier, Karton/Pappe und Ubliches Packpapier, Hülsen, Spunden und 
Bandeisen, mit Ausnahme eventueller Paletten. 

b. In Bogen (ungezahlt): 
Papier und Karton/Pappe in Bogen, ungezahit, geliefert in Bundeln oder Palet-
ten, werden je Bruttogewicht (gewogenes Gewicht) fakturiert, einsch1ie31ich 
Papier, Pappe und ubliches Packpapier, mit Ausnahme der Paletten. 

c. In Bogen (gezahit): 
Die Verpackungseinheit von Papier und Karton/Pappe in gezahlten Bogen 
wird zum nominalen Gewicht fakturiert. Dieses Gewicht entspricht dem Pro-
dukt des tatsachlich besteilten Grammgewichtes (g/m 2), multipliziert mit der 
Fläche der Bogen. 

7.2 	tlber- und Untergewicht bei Lieferungen von Papier und Karton/Pappe 
für graphische Zwecke, andere als Voilpappe für graphische Zwecke 

a. Bei Unter- wie auch Ubergewicht wird innerhaib der in Artikel 15 genannten 
zulassigen Grenzen das tatsächliche Gewicht berechnet, ausgesondert die 
unten genannten Ausnahmen. 

b. 1st beim Kauf der Preis je Ries oder je 1000 Bogen festgesetzt, so gilt die unter 
7.1 .c genannte Regelung. 

c. Bei Lieferung in Bogen und Gewichtseinheits-Berechnung wird das Uberge-
wicht innerhaib der in Artikel 15 genannten zulassigen Grenzen zur Hälfte 
berechnet. 

7.3 	Voilpappe in Rollen und in BOgen: 
Rollen Vollpappe wie auch Volipappe in Bogen werden brutto für netto faktu-
riert. Das Rechnungsgewicht umfaf3t also die gesamte Verpackung wie Papier, 
Schrumpffolie, Hülsen, Spunden, Bandeisen,. Paletten, Deckplatten usw. 
(Unter Beachtung der Bestimmung in Artikel 1314). 

* Für Volipappe siehe Artikel 7.3 



ARTIKEL 8 - Rekiamationen 

	

8.1 	Wenn ein Spediteur deutlich weniger als die vom Käufer bestelite Menge oder 
Guter mit deutlich sichtbaren Mangeln liefert, mup der Käufer den erforderli-
chen Vorbehalt beim Spediteur anmelden - soiches unter Androhung des Ver-
lustes irgendwelcher Anspruche gegentiber dem Verkaufer - und den Ver-
käufer unverzuglich davon in Kenntnis setzen. 

	

8.2 	Rekiamationen in Bezug auf nicht deutlich sichtbare Mangel der vom Ver- 
käufer gelieferten GUter, die durch oberflächliche Untersuchung oder eine 
einfache Kontrolle festgestellt werden konnen, mUssen schriftlich und spates-
tens innerhaib von funf Arbeitstagen nach Inempfangnahme durch den Käuf-
er bei dem Verkaufer eingereicht werden, da sonst jeder diesbezugliche Ansp-
ruch an den Verkäufer erlischt. 

	

8.3 	Reklamationen in Bezug auf Mangel oder Unregelma3igkeiten, die lediglich 
durch eingehende Untersuchung, Probenahme oder bei normalem Durch!auf 
auf der Maschine entdeckt werden konnen, müssen schriftlich und unverzug-
lich nach Entdeckung und auf jeden Fall innerha!b von sechs Monaten nach 
Inempfangnahme der Guter durch den Käufer beim Verkaufer eingereicht 
werden, da sonst jeder diesbeziigliche Anspruch an den Verkäufer erlischt. 

	

8.4 	Minimal 90% der GUter, auf die sich die Rekiamation bezieht, müssen jeder- 
zeit zur Inspektion durch den Verkäufer vorhanden sein. 

	

8.5 	Bei Rekiamationen darf die (weitere) Verarbeitung der GOter aussch!ieilich 
nach schriftlicher Genehmigung des Verkäufers erfolgen. Die Feststellung 
eines Mange!s an einem Teil der gelieferten Partie berechtigt den Käufer nicht 
dazu, die gesamte Partie zu verweigern. Reklamationen geben dem Käufer 
nicht das Recht eines vol!igen oder teilweisen Zahlungsaufschubs. 

	

8.6 	Nach Ablauf der unter 8.1, 8.2 und 8.3 genannten Fristen gilt die Lieferung 
vom Käufer a!s bedingungslos akzeptiert und ist jeder Anspruch des Käufers 
an den Verkäufer in Bezug auf these Mange! erloschen. 

	

8.7 	Rekiamationen aufgrund geringer, in der Branche als zulassig ge!tender oder 
technisch kaum zu vermeidender Abweichungen in Ma, Gewicht, Form, 
Au[3erem, Qualitat und/oder Gediegenheit der gelieferten Güter, beschrieben 
im technischen Teil dieser Ailgemeinen Bedingungen, sind nicht zulässig. 

ARTIKEL 9 - HAFTUNG 

	

9.1 	Der Verkäufer ist niemals zu ether Zahiung an den Kaufer von ersetzendem 
oder erganzendem Schadenersatz verpflichtet, au3er wenn und inwieweit der 
erlittene Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers oder 
seiner Arbeitnehmer bzw. von ibm eingeschalteter Dritter entstanden ist. Mit 
Ausnahme des Vorsatzes des Verkaufers se!bst ist eine Haftung des Verkäufers 
für Betriebs-, Folge- oder indirekten Schaden stets ausgeschlossen. 



Jede Haftung des Verkäufers fur Schaden beim Kaufer oder einem Dritten als 
Folge des Gebrauchs und/oder der Lagerung der vom Verkaufer verkauften 
und gelieferten Guter ist ausgeschlossen. 

	

9.2 	In alien Fallen, in denen der Verkaufer zur Zahiung eines Schadenersatzes 
verpflichtet sein wird, wird dieser nie höher sein als entweder - die Entschei-
dung iiegt beim Verkaufer .- der Fakturbetrag der gelieferten GUter, durch die 
oder im Zusammenhang mit denen der Schaden verursacht wurde oder, wenn 
der Schaden durch eine Versicherung des Verkaufers abgedeckt ist, der 
Betrag, der tatshchiich von der Versicherung diesebezuglich ausgezahit wird. 

	

9.3 	Der Käufer wird den Verkaufer, seine Arbeitnehmer und seine für die Ausfüh- 
rung des Vertrages eingeschalteten Hiifspersonen vor jeder Haftung von Drit-
ten im Zusammenhang mit der Vertragsausfuhrung des Verkäufers bewahren, 
sofern these Ansprüche weiterreichend oder anders sind ais die Anspruche, zu 
denen der Käufer dem Verkäufer gegenüber berechtigt ist. 

	

9.4 	Die Arbeitnehmer des Verkäufers oder vom Verkaufer für die Vertragsaus- 
fOhrung eingeschaltete Hilfspersonen können sich gegenuber dem Käufer auf 
alie Verteidigungsmittel, die aus dem Vertrag hervorgehen, berufen, als ob sie 
selbst Partei dieses Vertrages wären. 

	

9.5 	Jeder Anspruch an den Verkäufer, mit Ausnahme der Anspruche, die der Ver- 
kaufer anerkennt, verfäilt durch das alleinige Verstreichen einer Frist von 
sechs Monaten nach Entstehen des Anspruches. 

ARTIKEL 10 - BEZAHLUNG UND SICHERHEIT 

10.1 Sofem nicht ausdrucklich andere schriftliche Vereinbarungen getroffen wur-
den, gilt der Wohnsitz des Verkäufers als Zahlungsort. Vertreter des Verkäuf-
ers dürfen failige Fakturbetrage nur einziehen, wenn sie eine schriftliche Vol-
lmacht besitzen. 

10.2 �Die Risiken und die mit der Bezahlung, in welcher Form auch immer, verbun-
denen Kosten gehen zu Lasten des Kaufers. 
Bei Bezahiung mittels eines Wechsels gehen die damit verbundenen Kosten 
zu Lasten des Käufers. 

10.3 Fails der Khufer irgendeinen fälligen Betrag nicht den oben genannten Bedin-
gungen gema3 bezahit, ist der Käufer von Rechts wegen, ohne dap eine vor-
herige Inverzugsetzung erforderlich ist, in Verzug. Mit Eingang des Datums, 
an dem der Käufer mit der Zahiung in Verzug ist, sind alie ubrigen Forderun-
gen des Verkhufers an den Khufer einforderbar und tritt auch bezuglich dieser 
Forderungen ohne Inverzugsetzung der Verzug sofort em. Mit Eingang des 
Tages, an dem der Käufer mit der Zahiung an den Verkäufer in Verzug ist, 
schuldet er dem Verkäufer Ober den falligen Betrag Zinsen in Hdhe von 1 
1/2% pro Monat oder den Teil des Monats, in dem sein Zahiungsverzug and-
auert. 
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10.4 Eingegangene Zahlungen werden zunächst auf die am langsten offenstehen-
den Forderungen des Verkäufers an den Kaufer, Zinsen und Kosten inbegrif-
fen, und dann auf die danach am langsten offenstehenden Forderungen ange-
rechnet bis alle Forderungen, die der Verkäufer an den Käufer eventuell hat, 
beglichen sind, Zinsen und Kosten inbegriffen. 
Alle Kosten, auch au3ergerichtIiche, die sich aus dem Inkasso der Forderun-
gen ergeben, gehen zu Lasten des Kaufers. 

10.5 Der Käufer verzichtet auf irgendein Recht der Aufrechnung gegenseitig 
geschuldeter Betrage 

10.6 Rechtsstreitigkeiten, welcher Art auch immer, gewahren dem Käufer kein 
Recht auf Zahlungsaufschub. 

ARTIKEL 11 - AUFLOSUNG 

11.1 Wenn der Käufer einer seiner oder mehrerer seiner Verpflichtungen nicht, 
nicht fristgerecht oder nicht entsprechend nachkommt, (vorlaufigen) Zah-
lungsaufschub beantragt, semen Betrieb liquidiert, einen Vergleich anbietet, 
wenn sein Vermogen vollig oder teilweise beschlagnahmt wird, Konkurs eröf -
fnet wird oder anderweitig deutlich wird, dap der Kaufer zahlungsunfahig ist, 
hat der Verkaufer das Recht, die Ausfuhrung des Vertrages auszusetzen oder 
den Vertrag ohne vorherige Inverzugsetzung vollig oder teilweise dutch eine 
schriftliche Erklarung aufzulosen; dies alles liegt in seinem Ermessen und das 
Recht auf irgendeinen ihm zustehenden Schadenersatz oder eine Verghtung 
von Kosten, Schaden und Zinsen bleibt stets erhalten. 

11.2 Der Kaufer ist nur in den in den Artikein 4.4 und 6.2 genannten Fallen zu einer 
Aufiosung berechtigt. 

ARTIKEL 12 - RECHTSSTREITIGKEITEN UND ANGEWANDTES RECHT 

12.1 Für alle Verbindlichkeiten zwischen dem Verkäufer und dem Kaufer gilt das 
niederlandische Recht. Der Vertrag der Vereinten Nationen Ober Internatio-
nale Kaufvertrage In Bezug Auf Bewegliche GUter ist nicht anwendbar. 

12.2 Eventuelle Rechtsstreitigkeiten als Folge der oder im Zusammenhang mit den 
zwischen dem Verkaufer und dem Kaufer geschlossenen Vertragen werden 
ausschlief3lich von dem zustandigen Richter des Landgerichtes, zu dem der 
satzungsgema3e Sitz des Verkaufers gehort, entschieden werden. 
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TECHNISCHER TElL 

ARTIKEL 13 - ZULASSIGE GEWICHTSTOLERANZEN BEI DEN 
LIEFERUNGEN 

Papier und Karton/Pappe in Formaten 
Die Feststellung des Unterschiedes zwischen bestelitem und geliefertem 
Gewicht mup vor Lieferung eines Auftrags oder eines Teils des Auftrags mit 
gleicher Lieferzeit, gleicher Qualitat (Stoffzusammensetzung, Farbe, 
Oberfläche und andere Eigenschaften) und gleichem Format erfolgen. Die 
zulassigen Toleranzen im Verhältnis zu den gelieferten Tonnagen sind wie 
folgt: 

1.1 	Papier und Karton fur graphische Zwecke in Formaten, in den üblichen Stan- 
dardqualitaten 
Definition: Unter ublichen Qualitaten eines Herstellers sind die Qualitaten zu 
verstehen, von denen Sorte, Grammgewicht und Format in semen Preislisten, 
Katalogen und anderen Handelsdrucksachen aufgefuhrt sind. 

1.1.1 Papier und Karton für graphische Zwecke in Formaten in den für jeden Her- 
steller üblichen Standardqualitaten, Grammgewichten und Formaten 

Bestelite Menge Ohne vorgeschriebene Hächst- oder 
Mi ndestmenge * 

mehr als 20 Tonnen – 2,5% mit einem Maximum von 1 Tonne 
10-20 Tonnen inki. – 4% 
5- 9lonneninkl. –5% 
3 - 4 Tonnen inki. +7% 

weniger als 3 Tonnen 

* Wenn Toleranzen lediglich nach einer Seite zulassig sind, werden die Toleranzen 
aus dieser Tabelle verdoppelt. 

Für die Ublichen Qualitaten, die in Standardpaletten verkauft werden (dies 
betrifft vorverpackte Einheiten, die vom Hersteller als eine theoretisch feste 
Anzahl Bogen enthaltend beschrieben werden und die in semen Katalogen, 
Preislisten usw. aufgeführt sind), besteht keine Toleranz zwischen der Anzahl 
der besteilten und der Anzahl der fakturierten Bogen. Die Zahlungsgenauig-
keit, d.h. der eventuelle Unterschied zwischen der Anzahl fakturierter und der 
Anzahl gelieferter Bogen, wird in Artikel 14 behandelt. 

1.1.2 Papier und Karton für graphische Zwecke in Formaten in den für jeden Her-
steller üblichen Standardqualitaten und Grammgewichten, jedoch nicht in 
Standardformaten 
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Bestelite Menge Ohne vorgeschriebene Höchst- oder 
Mindestmenge* 

mehr als 100 Toaneri vorab zu vereinbaren 
50- 100 Tonnen inki. – 4% 
20 - 49 Tonrien inki. – 6% 
10- 19Tonnen ink!. – 8% 
5- 	9lonnenink!. –10% 
3 - 	4 Tonnen ink!. – 15% 
weniger als 3 Tonnen – 20% 

* Wean Toleranzen lediglich nach einer Seite zulassig sind, werden die Toleranzen 
aus dieser Tabete verdoppelt, 

Wenn die besteilte Papiersorte und die technischen Anforderungen es zulas-
sen, kdnnen geringere Toleranzen getrennt vereinbart werderi. 

1.1.3 Graphische Papiere eines Sonderfabrikats (Nichtstandard) (d.h,, Papiere mit 
anderen Eigenschaften als die unter 1.1.1 und 1. 1.2 genannten) 
Bei diesen Papieren dUrfen die zwischen dem KSufer und dem Verkäufer 
vereinbarten Toleranzen nicht geringer sein als die unter 1.1.1 und 1. 1.2 genan-
nten. 

1.2 	Karton/Pappe (andere als Karton fur ausschIieMich graphische Zwecke und 
Volipappe) 

Bestellte Menge Ohne vorgeschriebene HOchst- oder 
Mindes tmenge* 

mehr als 100 Tonnen vorab zu vereinbaren 
50-100 Tonnen ink!. – 5% 
20-49TonnenAl. –10% 

10-19lonnen ink!. –12% 
5- 	9 Tonnen ink!. – 15% 

weniger als 5 Tonnen gemab Vereinbarung, jedoch grObere Toleranzen 
als für Mengen Ober 5 Tonnen 

* Wenn Toleranzen lediglich nach einer Seite zulassig sind, werden die Toleranzen 
aus dieser Tabelle verdoppelt. 
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1.3 	Verpackungspapiere und andere Papiere 

Besteilte Menge Ohne vorgeschriebene Höchst- oder 
Mi ndestmenge * 

mehr als 100 Tonnen vorab zu vereinbaren 
50-100Tonneninkl. – 4% 
20-49Tonneninkl. – 6% 
10-19Tonneninkl. – 8% 
5- 9 Tonnen inkl. +10% 
3- 4Tonneninkl. 
1 - 2 Tonnen inkl. +20% 

* Wenn Toleranzen lediglich nach einer Seite zulassig sind, werden die Toleranzen 
aus dieser Tabelle verdoppelt. 

Wenn die bestelite Papiersorte und die technischen Anforderungen es zulas-
sen, können geringere Toleranzen vereinbart werden. 

1.4 	Vollpappe in Formaten 
Die Feststellung des Unterschiedes zwischen besteiltem und geliefertem 
Gewicht, zum Zeitpunkt der Herstellung oder der Verpackung gewogen, hat 
vor Lieferung eines Auftrags oder des Teils eines Auftrags mit gleicher Lief -
erzeit und von praktisch gleicher Qualitat und gleichem Format zu erfolgen. 
Die zulassigen Toleranzen im Verhaltnis zu den gelieferten Tonnagen sind 
wie folgt: 

Bestelite Menge Ohne vorgeschriebene Höchst- oder Mi ndestmenge * 

mehr als 100 Tonnen vorab zu vereinbaren 
50-100 Tonnen ink!. – 5% 
20-49 Tonnen inki. +10% 
10-19Tonneninkl. –12% 
5- 9lonnen ink!. –15% 
3 - 4 Tonnen ink!. +20% 

* Wenn Toleranzen lediglich nach einer Seite zulassig sind, werden die Toleranzen 
aus dieser Tabelle verdoppelt. 

II 	Papier und Karton/Pappe in Rollen 
Quantitative Toleranzen können wegen einer Vielfalt an Rollenmaj3en nicht 
einheitlich festgestellt werden. 
Demzufolge müssen Verkbufer und Kaufer spezifische Toleranzen feststellen. 
Sofern jedoch keine Ubereinstimmung erzielt wird, werden die Toleranzen 
angewandt, die unter 1.1 fur Papier und Karton fur graphische Zwecke, unter 
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1.2 für andere Pappe, unter 1.3 für Packpapiere und andere Papiere und unter 
1.4 für Voilpappe aufgeführt sind. 

ARTIKEL 14 - TOLERANZEN IN DER ANZAHL GEZAHLTER BOGEN 

Bei Auftrgen mit einer gezählten Anzahl von Bogen gelten folgende Tole-
ranzen: 

Anzahl Bogen je Lieferung von Papieren für graphische Zwecke 
Bei der Fakturierung gezahlter Bogen darf die berechriete Anzahl der Bogen 
lediglich folgende Abweichungen von der gelieferten Anzahl der Bogen auf-
weisen: 
–3% bei Lieferungen unter 1 Tonne mit weniger als 5.000 Bogen, 
–2% bei Lieferungen von 1 Tonne oder mehr mit mehr als 5.000 Bogen. 

II 	Anzahl BOgen je Verpackungseinheit oder Zahlungseinheit 
Der Unterschied zwischen der theoretischen und der wirklichen Anzahl der 
Bogen je Verpackungs- oder Zahlungseinheit darf bei 95% der gelieferten 
Verpackungs-oder Zahlungseinheiten folgende Toleranzen nicht überschrei-
ten: 
– 3% jedoch mindestens – 5 Bogen für Papier und Karton für graphische 
Zwecke ab 60 gIm 2 , 

– 5% jedoch mindestens –5 Bogen für die sonstigen graphischen Papiere, für 
Packpapier und für Dunn- und Spezialpapiere, 
– 8% jedoch mindestens – 5 Bogen für Spezialpappe und Voilpappe. 

ARTIKEL 15 - GRAMMGEWICHT-ABWEICHUNG (GEWICHT JE M2) 

Aufteilung des Einheitswertes innerhaib einer Lieferung 
Der Unterschied zwischen dem besteliten und gelieferten Grammgewicht darf 
bei 95% der gelieferten Menge (in Bogen oder Rollen) die folgenden Werte 
nicht uberschreiten: 

1.1 	Bei ungestrichenem Druck- und Schreibpapier, ungestrichenem Packpapier 
und Papieren für die Welipappenindustrie, wie Testliner, Wellenstoff und 
Schrenz. 

Bestelites Grammgewicht Ohne vorgeschriebenes Minimum 
oder Maximum 

bis 32 gIm 2  einschlieblich – 2,5 gIm 2  
von 33 glrn 2  bis 39 gIm 2  einschl. – 8% 
von 40 gIm 2  bis 59 g/m 2 	" – 6% 
von 60 gIm 2  bis 179 g/m 2 	’ – 5% 
von 180 g1m 2  bis 224 gIm 2 	" – 6% 

225g/m 2 unddarOber – 7% 
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1.2 	Bei gestrichenem Druck- und Schreibpapier und gestrichenern Packpapier 
Die obigen Toleranzen werden bei Gewichten bis 32 gIrn2  einschlie(3lich urn 1 
Punkt erhöht und daruber urn 2 Punkte. 
Beispiel: – 2,5 g/rn2  werden – 3,5 g/rn2 ; –6% werden – 8%. 

1.3 	Graphische Spezialpapiere wie z.B. Zeichenpapier und die sonstigen Durinpa- 
piere - gestrichen und ungestrichen - und Krepp-Papier 
Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt für these Papiere eine zusätzliche 
Toleranz von 1 Punkt auf die unter 1.1 genanriten Toleranzen für ungestriche-
ne Papiere und auf die unter 1.2 genannten Toleranzen für gestrichene Papie-
re. 

1.4 	Vorgeschriebenes Höchst- oder Mindestgrammgewicht 
Werin ein Hochst- oder Mindestgrammgewicht vorgeschrieben ist, werden die 
in den drei obigen Paragraphen genannten Toleranzen verdoppelt. 

II 	Mittlere Grammgewichtstoieranz einer Lieferung 
Die Unterschiede zwischen dern bestellten und dern gelieferten mittleren 
Grarnrngewicht dürfen die folgenden Werte nicht überschreiten: 

11.1 	Bei ungestrichenern Druck- und Schreibpapier und ungestrichenern Pack- 
papier 

Besteiltes Grammgewicht 	Ohne vorgeschriebenes Maximum 
oder Minimum 

bis 32 gIm 2  einschl. – 2,5 gIm 2  
von 33 gIm 2  bis 39 g/m2  einschl. – 6% 
von 40 gIm 2  bis 59 gIm 2 	" – 4% 
von 60 g/rn 2  bis 179 gIm 2  – 3% ) 
von 180 g/m 2  bis 224 g/m 2  – 4% 

225 gIrn2  und darüber – 5% 

Wenn von einer Papiersorte 3 Tonnen oder weniger geliefert werden, werden die obi- 
gen Toleranzen urn 1 Punkt erhöht. Beispiel: 2,5 g/m 2  werden 3,5 g/m; 6% werden 

* Für gSngige Grammgewichte zwischen 60 und 179 g/m 2  kann die Toleranz für bes-
timmte Papiersorten getrennt vereinbart werden, wobei der obige Prozentsatz bis 
2,5% gesenkt werden kann. 

	

11.2 	Bei gestrichenern Druck- und Schreibpapier und gestrichenem Packpapier 
Bei diesen Papiersorten werden obige Toleranzen urn 2 Punkte erhöht. 

	

11.3 	Bei Papieren für die Weilpappenindustrie wie Testliner, Wellenstoff und 
Schrenz 
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Bestelltes Grammgewicht Ohne vorgeschriebenes Minimum oder Maximum 

von 80 g/m 2  bis 179 gIm 2  einschl – 5% 

von 180 gIm 2  bis 224 gIm 2  – 6% 

von 225 g/m 2  und daruber – 7% 

11.4 	Graphische Spezialpapiere wie z.B. Zeichenpapiere und die sonstigen Dunn- 
pappiere - ungestrichen und gestrichen 
Werm nichts anderes vereinbart wurde, gilt für these Papiere eine zusatzliche 
Toleranz von 1 Punkt auf die unter 11.1 genannten Toleranzen für ungestriche-
ne Papiere und auf die unter 11.2 genannten Toleranzen für gestrichene Papie-
re. 

11.5 	Karton/Pappe 
1. Voilpappe und Faltschachtelkarton: 

von 180 gIm 2  bis 249 g/rn2  einschl. 	: – 6% 
von 25Oglrn 2 bis449g/rn 2 	 : – 5% 

500 g/m 2  und darüber 	 – 8% 

2. Spezialpappe 	 : – 8% 

3. Wickelpappe urid/oder andere sonstige geklebte Pappsorten: 
von 150 gIm 2  bis 249 g/m 2  einschl. 	: – 8% 

250 g/m 2  und darUber 	 – 10% 

11.6 	Krepp-Papier: 	 : – 10% 

11.7 	Wenn gesonderte Spezifikationen für Voilpappe, Faltschachtelkarton und 
Krepp-Papier bestehen, wahrend zwischem dern Hersteller und dem Käufer 
keine besonderen Vereinbarungen beziiglich der Toleranzen getroffen worden 
sind, werden die unter 11.5 und 11.6 genannten Toleranzen urn 1 Punkt erhöht. 
Wenn ein Hochst- oder Mindestgrammgewicht vorgeschrieben ist, werden die 
unter 11.1 bis 11.6 genannten Toleranzen verdoppelt. 

ARTIKEL 16 - DICKETOLERANZ EINER LIEFERUNG 

Wenn für einen bestimmten Zweck eine gewissen Dicke erforderlich ist, rnuj?. 
zwischen Hersteller und Abnehmer als Ersatz der Grammgewicht-Toleranz 
eine entsprechende Dicke-Toleranz vereinbart werden. 
Fur Volipappe gilt bei Dickebestellung innerhaib einer Partie für alle Voll-
pappenqualitäten eine Toleranz von – 5% des Bestellwertes in mm. 
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ARTIKEL 17 - MAI3TOLERANZEN FOR PAPIER UND 
KARTON/PAPPE IN ROLLEN 

Breite 
Für Rollen mit einer Bestelibreite von weniger als 1,60 m betragt die Breiteto-
leranz – 0,5%, jedoch hochstens – 3 mm und mindestens –2 mm. 
Hr Volipappe in Rollen mit einer Bestelibreite von weniger als 1,60 m betragt 
die Breitetoleranz hdchstens – 3 mm. 
Wenn der Kaufer eine Höchst- oder Mindestbreite der Rolle vorschreibt, wer-
den obige Toleranzen verdoppelt. 
Hr Rollen, die breiter als 1,60 m sind, werden die Toleranzen durch besonde-
re Vereinbarung geregelt. 

II 	Durchmesser 
Wenn der Durchmesser der Rollen im Auftrag vorgeschrieben ist und vom 
Verkäufer akzeptiert wurde, ist die zulassige Toleranz wie folgt: 
für Papier 
� ohne Angabe eines Höchst- oder Mindestdurchmessers: -4 cm und +2 cm 
� mit Angabe eines Mindestdurchmessers: + 4 cm 
� mit Angabe eines Hochstdurchmessers : - 8 cm 
� für Konsumsorten können spezielle Vereinbarungen getroffen werden. 
für KartonlPappe 
� ohne Angabe eines Höchst- oder Mindestdurchmessers: –6 cm 
� mit Angabe eines Mindestdurchmessers: + 12 cm 
� mit Angabe eines Höchstdurchmessers : - 12 cm 
Restrollen müssen vom Käufer akzeptiert werden. 

ARTIKEL 18 - MAP- UND RECHTWINKLIGKEITSTOLERANZEN 

Papier und Karton/Pappe (anders als unter II und III genannt) 
Die zulassige Abweichung vom besteilten Format und von der Rechtwinklig-
keit, bzw. der besteilten Breite betragt für: 

A Bogen 
a Unbeschnittenes Papier und Karton/Pappe: 

1. für die gelieferte Partie 1% nach oben und 1/2% nach unten, mit einem 
Minimum von 5 mm in der Lauf- bzw. Querrichtung; 
2. zwischen Riesen und für Bogen untereinander in einem Ries 1/2% 
nach oben und nach unten, mit einem Minimum von 3 mm in der Lauf-
richtung; 
3. als Abweichung in der Querrichtung gilt die Hälfte der unter 2 genan-
nten Prozentsätze, mit einem Minimum von 3 mm; 
4. die Abweichung in der Rechtwinkligkeit von 90° darf nicht mehr als 
0,3% der Lange einer der Seiten betragen, senkrecht gemessen. 

b Beschnittenes Papier und Karton/Pappe mit einem rechten Winkel 
1. für die gelieferte Partie 1/2%, mit einem Minimum von 2 mm nach 
unten und 3 mm nach oben; 
2. für Riese und Bogen untereinander in einem Ries 1/2%, mit einem 
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Minimum von 2 mm nach unten und 3 mm nach oben; 
3. die Abweichung in der Rechtwinkligkeit von 900  für den einen rech-
ten Winkel darf nicht mehr als 0,15% betragen, mit einem Minimum von 
1 mm der Lange einer der Seiten, senkrecht gemessen. 

Rundumbeschnittenes Papier und Karton/Pappe 
1. 2 mm nach oben in beiden Richtungen; 
2. für Riese und Bogen untereinander in einem Ries maximal 2 mm in 
beiden Richtungen; 
3. die Abweichung in der Rechtwinkligkeit von 90° darf nicht mehr als 
0,15% betragen, mit einem Minimum von 1 mm der Lange einer der Sei-
ten, senkrecht gemessen. 

d Für Schragschnitt gelten die gleichen Abweichungen wie unter a 4. 

B Rollen 
Bin 1/2% der Breite nach oben und nach unten, mit einem Minimum von 3 
mm, sofem nichts anderes vereinbart wurde. 

II 	Spezialpappe 

11.1 	Toleranzen für Abmessungen 
Folgende maximale Abweichungen sind für beide Formatmal3e zulassig: 
- rundum beschnitten : 	– 0,4% oder + 0,8%*, 

jedoch mindestens – 3 mm oder + 6 mm* 
- mit einem rechten Winkel: – 0,5%, jedoch mindestens 5 mm 
* Dies gilt, sofern keine Toleranz nach unten akzeptiert wird und sofern 

- solches im Auftrag angegeben ist. 

11.2 	Rechtwinkligkeitstoleranzen 
Die Toleranz des rechten Winkels kann 2% betragen, mindestens jedoch 12 
mm, berechnet über die tatsächliche Lange der Seiten. 

N.B. Die unter 11.1 und 11.2 genannten Toleranzen gelten lediglich für For-
mate, deren kurze Seite mindestens 40 cm lang ist. 

III 	Volipappe 

111.1 	Mal3toleranzen 
Die Toleranzen sind für beide Formatmaj3e wie folgt: 
- ab Maschine: bis 750 mm; max. + 3 mm, darüber max. + 0,4% 
- bei Angabe eines H6chstmal3es sind dies - 6 mm, bzw. - 0,8% 
- bei Angabe eines Mindestmal3es sind dies + 6mm, bzw. + 0,8% 
- rundum beschnitten: max. – 3 mm. 
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111.2 Rechtwinkligkeitstoleranzen 
Die Rechtwinkligkeitstoleranz eines Bogens Pappe betragt max. 0,4%, über 
die tatsachliche Lange der Seiten berechnet. 

ARTIKEL 19 - SONSTIGE EIGENSCHAFT’EN 

Holzfreies graphisches Papier darf maximal 10% Holzschliff enthalten. 
Hr alle technischen Eigenschaften, für die im obigen Text keine Toleranzen 
genannt sind, gilt, dap kleine Abweichungen keinen Anlal3 zu Differenzen 
geben können, soweit die gelieferten GOter dem Verwendungszweck entspre-
chen, für den sie besteilt wurden. 
Das Welligliegen von Papier und Karton/Pappe wird nicht als ein verborgener 
Mangel betrachtet. 
Der Käufer von Anfertigungsmengen ist verpflichtet, bis zu einem Maximum 
von 10% der besteilten Menge, Papier, Karton oder Pappe zu akzeptieren, 
weiche geringe Unterschiede von der Bestellung aufweisen, jedoch die glei-
che Eignung für den Verwendungszweck aufweisen wie bestelites Papier, 
Karton oder Pappe. 

ARTIKEL 20 - NORMALE VERTEILUNG DER GEMESSENEN WERTE 

Alle in diesen Ailgemeinen Verkaufsbedingungen genannten Toleranzen wer-
den als eingehalten betrachtet, wenn 95% der gemessenen Werte in der Partie 
innerhaib der vorgeschriebenen Toleranzen bleiben. 

Auf der anderen Seite darf für 4,5% der gemessenen Werteinheiten keine 
Abweichung gr63er sein als 1,5 Mal der Toleranzwert. Von den insgesamt 
durchgeführten Messungen darf hochstens 0,5% these Grenze von 1,5 Mal 
den Toleranzwert überschreiten. 

ARTIKEL 21 - PRUFVORSCHRIFTEN 

Für die Prüfvorschriften gelten die neuesten NEN- oder ISO-Normen. 
Bei fehienden Normen mup die anzuwendende Prüfmethode zuvor vereinbart 
werden. 
Die NEN- und ISO-Normen sind momentan wie folgt: 

I Probenahme: NEN 1763 Methode A oder ISO 186. 

II Konditionierung der Proben: NEN 1108 oder ISO 187. 
Die von Fall zu Fall durchzuführende Konditionierung für den Versuch 
gem53 Norm ist zuvor zu vereinbaren. 
Konditionierung der Papierproben für die Weilpappenindustrie wie Testliner, 
Wellenstoff und Schrenz wird bei 23° C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit erfol-
gen. 
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III 	Festlegung der Stichprobengroe und der Probenanzahl 
1. Die Methode der Festlegung der StichprobengrO3e ist vorab zu regein. 
2. Hinsichtlich der Anzahl müssen die genommenen Muster mindestens der 
Norm ISO R 186 oder NEN 1763 Methode A entsprechen. 

IV 	Gewichtsbestimmung pro m2 : NEN 1109 oder ISO 536 

V 	Dickemessung:NEN 1110 oder ISO R 438 

VI 	Abmessungen und Rechtwinkligkeit 
Die folgenden Memethoden konnen angewandt werden: 

1. Megerat 
Me3tisch: ein solider Tisch mit Metall-, Kunststoff- oder Glasdeck-
schicht, mit einem sowohi horizontal als auch vertikal gut festgeschraub-
ten Stahilineal (von ausreichender Lange) mit einer Skaleneinteilung von 
1/2 mm. 
Die Lineale müssen genau senkrecht aufeinander stehen (mit einem 
geeichten Zeichendreieck zu uberprufen) und die Nullpunkte müssen 
genau zusammenfallen. 
Hilfslineal mit einer Skaleneinteilung von 0,5 mm. 

2. Memethode 
Kontrolle der Abmessungen: 
Die zu kontrollierende Seite auf das horizontale Lineal legen und vorsich-
tig an das vertikale Lineal schieben und ablesen. 
Far die Rechtwinkligkeit sind alle vier Seiten zu messen. 
Kontrolle der Rechtwinkligkeit: 
Den Bogen mit der langen Seite an das horizontale Lineal legen. Vorsich-
tig an das vertikale Lineal schieben. Es gibt jetzt drei Moglichkeiten: 
1. Die Rechtwinkligkeit ist 100% gut (Der Winkel betragt 90°); 
2. Der Winkel ist kleiner als 90°. Abweichung mit Hilfe des Hilfslineals 
ablesen; 
3. Der Winkel ist gr63er als 90°. Abweichung auf dem horizontalen 
Lineal ablesen. 
Zur Uberprufung der ubrigen drei Winkel den Bogen im Uhrzeigersinn 
drehen. 

Resultate 
Formatabweichung: 
Jeweils den abweichendsten Wert der langen und kurzen Seiten angeben. 
Abweichung in der Rechtwinkligkeit: 
Alle vier Abweichungen angeben. Zur Beurteilung wird der abweichendste 
Wert berucksichtigt. 
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